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BETREFF  Vermittlung bei Ihrer Anfrage „Covid -19: Statistik für Polizei, Bundespolizei, Bundes-
wehr“ [#184024] 
 

 

████████████████▍

ich danke Ihnen für Ihre E-Mail vom 10. Juni 2020 an den Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz  und  die  Informationsfreiheit  (BfDI).  Ihre  Eingabe  wird  unter  dem  o  .g.  Aktenzei-
chen bearbeitet.  

Der  Zugangsanspruch  des  IFG  richtet  sich  (nur)  auf  Informationen,  die  bei  der  anspruchs-
verpflichteten Stelle auch tatsächlich vorhanden sind. Das Erfordernis des Vorhandenseins 
der  gewünschten  Information  bei  der  Behörde  ist  zwar  nicht  explizit  im  IFG  genannt,  ist 
allerdings  eine  denklogische  Voraussetzung  für  den  Informationszugangsanspruch  und 
fungiert gleichsam als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal.  

Das  IFG  kennt  keine  Informationsbeschaffungspflicht  der  Bundesbehörden  und  der  ihnen 
gleichgestellten  Organe  und  Einrichtungen.  Vorgesehen  ist  im  IFG  allein  der  Zugang  zu 
dem  konkret  vorhandenen  behördlichen  Informationsbestand.  Sofern  einer  Stelle  also  zu 
einzelnen Fragen des Antragstellers keine oder keine vollständigen Angaben vorliegen, ist 
sie nicht verpflichtet, diese zu beschaffen. 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen  

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.  
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nur per E-Mail: 
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Gern werde ich vorliegend für Sie vermittelnd tätig, wenn Sie dies weiterhin wünschen.  Für 
eine kurze Rückmeldung wäre ich Ihnen dankbar. 

Für eventuelle Rückfragen oder Ergänzungen wenden Sie sich bitte an das für die Bearbei-
tung zuständige Referat 25, welches unter den o. g. Kontaktdaten erreichbar ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
▍
████▍
▍
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


